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1. Ein neuer Änderungsentwurf des Tabak- 
gesetzes

Die Österreichische Bundesregierung hat sich 
auf eine Änderung des Tabakgesetzes geeinigt und 
dem Parlament am 10. Juni 2015 einen Entwurf 
vorgelegt, der mit geringfügigen Änderungen bis 
Ende Juli verabschiedet werden soll.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen des Ta-
bakgesetzes sollen im Wesentlichen drei Maßnah-
men getroffen werden:
1.  Die Einführung eines umfassenden Nichtrau-

cherinnen- und Nichtraucherschutzes in der 
Gastronomie, ohne die Möglichkeit zur Ein-
richtung eines Raucherraums, die das geltende 
Gesetz vorsieht.

2.  Ausdehnung des Geltungsbereiches des Tabak-
gesetzes auf die Verwendung von Wasserpfei-
fen und verwandten Erzeugnissen, insbesonde-
re auf die stark expandierenden E-Zigaretten. 
Neben den klassischen Tabakerzeugnissen 
wird auch die Verwendung dieser anderen Er-
zeugnisse in von Rauchverboten erfassten Be-
reichen verboten.

3.  Einführung einer steuerlichen Nichtraucher-
schutz-Prämie. Gastronomiebetriebe, die bis 
zum 1. Juli 2016 die neue Rechtslage (umfas-
sender Nichtraucherinnen- und Nichtraucher-
schutz) umsetzen, haben die Möglichkeit, von 
der steuerlichen Nichtraucherschutz-Prämie 
zu profitieren. Außerdem wird auch eine Prä-
mie vorgesehen für Investitionsmaßnahmen, 
die entsprechend dem geltenden Tabakgesetz, 
insbesondere für die räumliche Trennung von 
Nichtraucher- und Raucherbereich, vorgenom-
men wurden.
Die erste Maßnahme war zu erwarten, weil 

längst fällig. Österreich ist im internationalen 
Vergleich in der Frage des Nichtraucherschutzes 
sehr zögerlich vorgegangen. Nun zieht die Gesetz-
gebung mit den meisten europäischen Ländern 
mit und setzt die bestehenden EU-Richtlinien um. 
Im Begutachtungsverfahren forderte eine Initiati-
ve, der sich 48 Institutionen angeschlossen haben, 
weitere Anpassungen.1

Die dritte Maßnahme ist ein Gebot der Gerech-
tigkeit. Seit 1. Juli 2010 verpflichtete das Tabakge-
setz die Gastronomielokale mit einer Fläche über 
50 m2 zur Trennung von Raucher- und Nichtrau-
cherbereich, was mit beträchtlichen Investitionen 
von Seiten der Gastronomiebetriebe verbunden 
war. Der Entwurf sieht eine Vergütung der nun-
mehr überflüssig gewordenen Investitionen vor.

Ganz neu ist allerdings die zweite Maßnahme, 
d. h. die Ausdehnung des Geltungsbereiches des 
Tabakgesetzes auf die Verwendung der Wasserpfei-
fe und verwandter Erzeugnisse. Die Wasserpfei-
fen sind keine Neuigkeit. Es gibt zwei Arten, die 
Shisha, arabischen Ursprungs, und die Bong, ein 
traditionelles asiatisches Rauchgerät. Die erste ist 
ein Gefäß mit Schlauch, in dem meistens mit spe-
ziellem Tabak geraucht wird. In der Bong, ohne 
Schlauch d. h. mit Mundstück, werden meistens 
Cannabis, Cannabis-Tabak-Mischungen oder auch 
andere Drogen und auch einfach nur Tabak ge-
raucht. Die Schädlichkeit der Wasserpfeife für die 
Gesundheit ist derzeit unumstritten.

Der Gesetzentwurf erwähnt unter den mit der 
Wasserpfeife verwandten Erzeugnissen ausdrück-
lich die elektronische Zigarette. Es wurde Kritik am 
Gesetz geäußert, weil E-Zigaretten eigentlich mit 
Tabak nichts zu tun haben, höchstens nur indirekt, 
weil meistens auch flüssiges Nikotin verwendet 
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wird. Und darüber hinaus ist die Schädlichkeit der 
E-Zigaretten von Experten in Frage gestellt worden.2

2. Die E-Zigarette: Inhaltsstoffe und Wir-
kungsweise

Bei der E-Zigarette wird im Gegensatz zur her-
kömmlichen Zigarette nichts verbrannt und kein 
Tabak verwendet, sondern aus einer speziellen 
Flüssigkeit (Liquid genannt) durch eine elektrisch 
beheizte Wendel ein Dampf (Aerosol) erzeugt, den 
man tief inhaliert. Die E-Zigarette besteht somit 
aus einem kleinen Akku, der die Heizspule betreibt, 
einem Tank für den Liquid und einem Mundstück. 
In Österreich können E-Zigaretten und die entspre-
chenden Liquide in den Tabaktrafiken, aber auch in 
Online-Shops gekauft werden. Die Preise betragen 
derzeit: für ein E-Zigaretten-Set ab ca. 16 Euro; für 
einen Akku ab ca. 10 Euro. Die Preise für Liquide va-
riieren sehr stark je nach Inhalt; für 10 ml zahlt man 
ab 6 Euro. An dieser Menge Liquid raucht man etwa 
so lange wie an 11 Zigarettenpackungen.3

Die üblichen Inhaltsstoffe sind Propylenglykol 
und/oder Glyzerin, Aromastoffe und andere Stoffe 
wie insbesondere Formaldehyd, Acetaldehyd und 
Acrolein. Meistens enthält die E-Zigarette auch Ni-
kotin. Insgesamt wurde von mehr als 7.700 verschie-
denen Geschmacksstoffen berichtet, die E-Zigaret-
ten beigemischt werden.4 Mit dem Aerosol gelangen 
kleine Partikel dieser Substanzen in die Raumluft 
und in die Atemwege bis tief in die Lunge.

Bei der Inhalation von Propylenglykol sind Rei-
zungen von Augen und Rachen zu erwarten.5 Das 
Irritationspotenzial für die Haut ist in starkem 
Maße konzentrationsabhängig, ein geringer Zu-
satz von 10 bis 15 Prozent wird aber allgemein als 
tolerierbar angesehen. Die möglichen Wirkungen 
der Geschmacksstoffe wurden noch nicht aus-
reichend untersucht, sie gelten zum Teil als Kon-
taktallergene, d. h. sie lösen Allergien aus, die als 
Ekzemerkrankungen der Haut in Erscheinung tre-
ten können.6 Weiters sind die Substanzen Formal-
dehyd, Acetaldehyd und Acrolein möglicherweise 
krebserregend.7 Nikotin, egal ob in Rauch oder 

Dampf, macht abhängig,8 fördert das Wachstum 
bestehender Tumore9 und schadet in der Schwan-
gerschaft dem ungeborenen Kind.10

Die Risiken hängen von der jeweiligen Kom-
position und Konzentration der Substanzen im Li-
quid ab.11 Die Datenlage ist noch sehr bescheiden, 
und Langzeitstudien sind kaum möglich. Keine der 
genannten Bestandssubstanzen muss zwingend 
vorhanden sein. Eine Studie berichtet von 466 ver-
schiedenen Liquid-Marken, die in den USA auf 
dem Markt sind.12 Hinzu kommt, dass die Liquide 
beliebig zusammengesetzt werden können. Viele 
„Dampfer“ mixen ihr Liquid selbst. Auf Youtube 
finden sich zahlreiche Videos mit Anleitung und 
Empfehlungen zur Herstellung einer eigenen Mi-
schung. Eine einheitliche, allgemeingültige Beur-
teilung der Gesundheitsrisiken der E-Zigarette für 
Aktiv- und Passivdampfer ist somit praktisch un-
möglich. Vorsicht ist daher geboten.13

3. Die Verbreitung der E-Zigarette

Der Konsum von E-Zigaretten ist relativ gering, 
erlebt aber ein rasantes Wachstum. Schätzungen für 
die Vereinigten Staaten ergeben Verkaufszahlen von 
1,5 Mrd. Dollar für 2012, 3,5 Mrd. für 2013 und 7 Mrd. 
für 2014.14 Das in Atlanta beheimatete Center for Di-
sease Control and Prevention hat vor kurzem die Er-
gebnisse des 2014 National Youth Tobacco Survey pu-
bliziert.15 Die Erhebung zeigt, dass der Gebrauch von 
E-Zigaretten (an mindestens einem Tag in den letz-
ten 30 Tagen) unter Collegestudenten von 4,5 Pro-
zent in 2013 auf 13,4 Prozent im Jahr 2014 zunahm 
und von etwa 660.000 auf 2 Millionen Studenten ge-
stiegen ist. Unter Schülern der Mittelstufe stieg der 
Konsum von E-Zigaretten von 1,1 Prozent in 2013 auf 
3,9 Prozent im Jahr 2014, d. h. von rund 120.000 auf 
450.000 Schüler. Der Verbrauch hat sich in beiden 
Fällen verdreifacht. Zwischen 2011 und 2012 hatte er 
sich schon verdoppelt.16 Eine ähnliche Erhebung in 
Frankreich zeigte, dass 6 Prozent der 12-14-jährigen, 
12 Prozent der 15-16-jährigen und 9 Prozent der 
17-jährigen mit E-Zigarette experimentieren, wobei 
rund 65 Prozent Nichtraucher waren.17 Eine Erhe-
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bung bei Schülern in Wales (Großbritannien) zeigte, 
dass die Schüler bis zum 11. Schuljahr (15-16 Jahre 
alt) gleich viele E-Zigaretten oder Tabakzigaretten 
probiert haben. Erst ab dem 11. Schuljahr ist der 
Verbrauch von Zigaretten unter Schülern höher als 
jener von E-Zigaretten.18

Für Deutschland hat das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) die Bekanntheit und den 
Konsum der E-Zigarette erheben lassen: 2014 hat-
ten nur 11 Prozent der Bevölkerung von E-Zigaret-
ten nie gehört. „Im Februar 2012 gaben insgesamt 
85 Prozent der befragten Raucher (n=598) an, von 
E-Zigaretten gehört zu haben. Von den 16- bis 
19-jährigen Rauchern hatten 68 Prozent von E-Zi-
garetten gehört und von den erwachsenen Rau-
chern bis zu 89 Prozent. Die Bekanntheit stieg bei 
den 16- bis 19-jährigen Rauchern rasant in 2013 und 
wieder 2014 auf 100 Prozent. Von den 20- bis 59-Jäh-
rigen kannten im Jahr 2014 mehr als 95 Prozent die 
Produkte, lediglich unter den über 60-Jährigen wa-
ren E-Zigaretten weniger bekannt.“19

Insgesamt hat sich der Anteil der Probierer zwi-
schen 2012 und 2014 mehr als verdreifacht, wobei 
die Zunahme unter Rauchern in den mittleren Le-
bensjahren (30 bis 60 Jahre) am größten war. Im Fe-
bruar 2012 hatten nur sechs Prozent der befragten 
Raucher E-Zigaretten ausprobiert. 2013 hatten 
doppelt so viele Raucher (14 Prozent) E-Zigaret-
ten getestet und 2014 hat fast jeder fünfte Raucher 
(19 Prozent) E-Zigaretten probiert. „Die experimen-
tierfreudigsten E-Zigaretten-Konsumenten waren 
junge Raucher zwischen 16 und 19 Jahren: Mehr 
als jeder Vierte von ihnen gab im Februar 2014 an, 
E-Zigaretten ausprobiert zu haben.“

Die Befragung der Gesellschaft für Konsum-
forschung im Auftrag des DKFZ ergab außerdem, 
dass – im Gegensatz zur allgemeinen Annahme –  
E-Zigaretten in Deutschland nur sehr selten als 
Hilfsmittel zum Raucherstopp verwendet werden: 
Nur 0,2 Prozent der Ex-Raucher gab an, sich das 
Zigarettenrauchen mithilfe von E-Zigaretten ab-
gewöhnt zu haben.

4. Nutzen versus Schaden von E-Zigaretten

E-Zigaretten sind bei weitem weniger schädlich 
als Tabakzigaretten. Zumindest in diesem Punkt 
herrscht eine gewisse Einigkeit. Über alles Übrige 
wird heftig gestritten. Befürworter haben vor allem 
die Raucher im Blick und erwarten sich eine starke 
Reduktion des Tabakrauchens. Sie behaupten, dass 
das Dampfen viele der vom Rauchen verursachten 
Krankheiten – und der damit verbundenen Todes-
fälle – zurückdrängen kann. Sie gehen also davon 
aus, dass die E-Zigaretten viele Leben retten wer-
den, weil Lungenkrebs u. a. tödliche Krankheiten 
reduziert werden. Darüber hinaus sieht man im 
Dampfen eine gute Methode, der Nikotinabhängig-
keit zu entkommen.20 Die oben erwähnte Erhebung 
des DKFZ und andere unterstützen allerdings diese 
Hypothesen in keiner Weise.

Die Cochrane Collaboration hat jüngst eine Über-
sichtsstudie von starken Befürwortern von E-Zi-
garetten publiziert. Die Ergebnisse stützen sich 
lediglich auf zwei relativ kleine Studien. Demnach 
schafften es 9 Prozent der Dampfer nikotinhaltiger 
E-Zigaretten, den Tabakverbrauch zwölf Monate 
lang einzustellen Die Autoren der Studie geben al-
lerdings zu, dass die Ergebnisse nicht sehr aussage-
kräftig sind, und regen weitere Studien an.21

Tatsächlich ist die Datenlage sehr dünn, und 
weitere Studien werden notwendig sein, um Klar-
heit zu schaffen. Andererseits hat die Erfahrung 
mit dem Tabakrauchen, das Jahrzehnte lang als 
relativ ungefährlich gegolten hat, bewirkt, dass 
Institutionen wie die WHO oder das Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) aus Public Health 
Gründen vehement für eine Regulierung der E-Zi-
garetten eintreten.22

Im wesentlichen argumentieren sie damit, 
dass auf Grund des aktuellen Wissens eine Lang-
zeitgefährdung durch den E-Zigaretten-Konsum 
nicht ausgeschlossen werden kann, denn die in 
der E-Zigarette enthaltenen Substanzen sind 
gesundheitlich bedenklich (siehe oben). Sie ge-
ben zu, dass man noch zu wenig weiß, aber dass 
schwerwiegende Gründe dafür vorliegen, sehr 
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vorsichtig zu sein und präventive Maßnahmen zu 
setzen.

Dazu kommt noch das psychosoziale Argu-
ment, dass E-Zigaretten das Rauchritual aufrecht-
erhalten. „So erwecken allein die Situation und 
das Rauchritual das Verlangen nach einer Zigaret-
te“23 und „der Gebrauch der E-Zigarette ahmt das 
Rauchritual nach und erhält dadurch einen Aspekt 
der Tabakabhängigkeit: Ein Raucher, der eine ande-
re Person beim Konsum einer E-Zigarette beobach-
tet, bekommt Lust auf eine Tabakzigarette“.24

Weitere vom DKFZ angeführte Argumente sind:
 • E-Zigaretten können wegen der Aromen 

(Schokolade, Keks, Gummibärchen) für Ju-
gendliche attraktiv werden, sind aber für sie 
sicher ungeeignet.

 • E-Zigaretten untergraben die politischen Be-
mühungen um Tabakprävention.

 • Das Aerosol der E-Zigaretten gefährdet mög-
licherweise Dritte.

Alle diese Punkte werden von den Produzenten 
bestritten. Sie argumentieren damit, dass es darü-
ber keine wissenschaftliche Gewissheit gebe, son-
dern nur vage Mutmaßungen. Die Regulierungen 
würden die gesundheitsfördernde Wirkung dieser 
Substanzen, d. h. die Reduktion des um vieles ge-
fährlicheren Tabakverbrauchs, verhindern.

5. WHO-Bericht und Vorschläge 2014

Die Position der WHO25 bezüglich der E-Ziga-
rette, die kaum von der des DKFZ abweicht, hat 
der Gesundheitsorganisation sehr viel Kritik einge-
handelt. Gegen Angriffe dieser Art ist sie allerdings 
durch die im Lauf von Jahrzehnten erlittenen Atta-
cken der Tabaklobbys ziemlich immun geworden. 

Der Bericht räumt zunächst ein, dass sich im 
Dampf von E-Zigaretten meist eine deutlich ge-
ringere Konzentration krebserregender Stoffe als 
in herkömmlichen Zigaretten befindet. Trotzdem 
sind Stoffe enthalten, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit für aktive wie für passive Dampfer eindeu-
tig schädlich sind. Der Dampf von E-Zigaretten 
und ähnlichen Produkten sei eben nicht einfach 

nur Wasserdampf, wie das die Hersteller gerne be-
haupten, schreibt die WHO.

Die WHO spricht sich im Bericht für eine stren-
ge Regulierung von E-Zigaretten aus. Sie schlägt 
unter anderem folgende Maßnahmen vor:

 • E-Zigaretten sollen nicht an Minderjährige 
verkauft werden dürfen.

 • Die Rauchverbote, die für herkömmliche 
Zigaretten gelten, sollen auch auf E-Ziga-
retten ausgeweitet werden, solange nicht 
belegt ist, dass der Dampf für Umstehende 
ungefährlich ist.

 • Werbung für E-Zigaretten soll stark einge-
schränkt oder komplett verboten werden.

 • E-Zigaretten sollen so gestaltet sein, dass sie 
möglichst wenig giftige Emissionen verursa-
chen. Falls sie Nikotin enthalten, sollen Kun-
den genau darüber informiert werden.

 • Liquide mit fruchtigen, süßen oder alkoho-
lischen Geschmacksrichtungen sollen ver-
boten werden, solange noch unklar ist, ob 
diese Produkte insbesondere Jugendliche 
ansprechen.

 • E-Zigaretten sollten Warnhinweise auf mög-
liche gesundheitliche Schäden enthalten.

6. Regulierung der E-Zigarette aus ethischer 
Sicht

Die Frage ist nun, ob eine Regulierung der E-Zi-
garette aus ethischer Sicht vertretbar, notwendig 
oder überflüssig ist.

Auf der einen Seite steht die Aussage, dass mit 
der E-Zigarette „Millionen von Menschenleben“ 
gerettet werden können, da sie eine große Hilfe 
beim Ausstieg aus dem Rauchen darstellt. Leider 
kann vorerst diese Erwartung empirisch nicht be-
stätigt werden.

Auf der anderen Seite werden gesundheitliche 
Bedenken geäußert, die von nicht wenigen Exper-
ten in Zweifel gezogen werden.

Hier müssen ungewisse positive Erwartungen 
gegen ungewisse negative Erwartungen abgewogen 
werden. Keine leichte Aufgabe. Im optimalen Fall 
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gibt es großen Nutzen und Null Schaden. Im worst 
case ist der Nutzen Null und der Schaden groß. Die 
Regulierung soll den möglichen Schaden verhin-
dern, ohne den Nutzen zu unterbinden. Ein Verbot 
der E-Zigaretten kommt daher nicht in Frage, weil 
sie den Nutzen völlig verhindern würde. Ein Verbot 
wird auch weder von der WHO noch vom DKFZ ge-
fordert. Dass man versucht, die Jugendlichen davon 
fern zu halten, ist sicher angebracht. Die anderen 
Forderungen der WHO erscheinen auch ethisch ver-
tretbar, sie stellen an sich keine Einschränkung der 
Freiheit der Bürger dar und schützen diese vor der 
Manipulation der Tabaklobbys – die seltsamerweise 
in das Geschäft mit den Liquiden eingestiegen sind. 

7. Die österreichische Regelung

Der Entwurf sieht die Ausdehnung des Gel-
tungsbereiches des Tabakgesetzes auf die E-Ziga-
rette vor. Es wurde bereits erwähnt, dass die In-
kludierung dieser Regulierung im Tabakgesetz zu 
Recht als eine Fehlleistung kritisiert wurde, zumal 
E-Zigaretten, mit oder ohne Nikotin, keinen Tabak 
enthalten. In der Tabakproduktrichtlinie der EU 
(TPD2) werden E-Zigaretten als „Nicht-Tabakpro-
dukte“ klassifiziert. Es ist sicher ein kleiner For-
malfehler, der aber von den Kritikern gerne an die 
vorderste Stelle ihrer Kritik gestellt wird.26

Die Regelung bewegt sich innerhalb der Gren-
zen des ethisch Vertretbaren. Der Gebrauch von 
E-Zigaretten wird freigestellt, aber etwas er-
schwert. Zum Verkauf sind in Österreich nur Ta-
baktrafiken zugelassen, man kann aber auch über 
die einschlägigen Internetseiten Ankäufe tätigen. 
Dampfverbot gilt dort, wo auch das Rauchen ver-
boten ist, d.h. in Lokalen der Gastronomie, Hotels, 
Vereins- und Versammlungslokalen u. a. m.

In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird 
die Schädlichkeit der bei den E-Zigaretten freige-
setzten Stoffe als gegeben und durch Studien er-
wiesen angeführt. Wie bereits erwähnt, kann dies 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht behauptet werden, in 
den Stellungnahmen zum Gesetz wurde dies auch 
mehrfach kritisiert.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die 
österreichische Regelung in hohem Maße auf Prä-
vention setzt. Diese Vorsicht scheint angesichts 
der vielen Fehler der Vergangenheit vorerst ge-
rechtfertigt. Man soll aber Langzeitstudien fördern 
und fordern, um über die ungewissen Risiken bald 
Klarheit zu erhalten.
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